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l. VERBAND

Verband s gemeinden Art. l Die Gemeinden Blujnenstein, Burg i stein,
Forst, Qurzelen, Längenbühl, Rüeggisberg, Rüti
und Wat.tenwil bilden den Wasserbauverband
OBERE GüRBE

Sitz Art. 2 l Sitz des Verbandes ist Wattenwil.

2 Zuständig ist der Regierungssfca.'t.thalter des
Arates Seftigen in Belp.

Räumliehe
BegFenziing

Art, 3 Der Wasserbauverband Obere Güpbe umfasst
das Gebiet, wie es auf de  Übersiehtsplan
l:10'000 vom 07.08.1993 eingezeichnet ist (Peri-
meterflaehe). In diesem Übersiehtsplan sind die
Gewässer mit Namen und St.reckenangabe bezeichnet,
für welche der WasseTbauverband Obei'e Gurbe zu-
ständig ist. (Siehe Anhang 1}

Aufgaben Art. 4 Der Verband erfüllt die Wässerbaupflicht
gemäss der geltenden Wasserbaugesetzgebung.

2 Der Verband kann eine selbständige, ppivat-
rechtliche Unternehmung führen, oder sich an ei-
ner solchen Un'ternehjnung befceiligen.

2. ORGANISATION

Organe Art. 5 Die Organe des Verbandes sind:
- die Verbandsgeffieinden
- die Abgeordnetenversammluhg

der Vorstand
- die ständigen Kommissionen (gemäss Anhang 2)
~ die Verbandsbeamten (gemäss Anhang 3)

2.1 Verbandsgemelnden

Befugnisse Art. S Die Verbandsgemeinden besehliessen;
- Änderungen der Vertyandsaufgaben

Übernahme zusät.zli-cher Zuflüsse oder Absehnit'fce
Gestthäfte bei Zustandekommen eines Referendums
(Art. 15 a)

~ Auflösung des Verbandes
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Verfahren Art_. 7 i Die Abg&ordnetenversamralung legt die
Abstimniungsfrage fest und stellt Antrag.

7 Dt.' Vorstand teilt diese Anträge den Geroeinde-
raten der Verbandsgemeinden schriftlich mit.

3 Die VeFbandsgemeinden beschliessen innert
6 Monaten.

Zuständigkeit i^n
den Verbände-
gemeinde n

Art. 8 i über die Anträge der Abgeordnetenver-
samjn.lung beschliesst das jeweils zuständige Gemein-
deorgan , ( Gemeindeversammlung , Umenabstimmung )

2 Der Gemeinderat unterbreitet die Abstim.mungs-
frage dem zuständigen Gemeindeorgan unverändert.

Mehr Art,. 9 1 Ein Antrag ist. angenommen, wenn 5 Ver-
bandsgeineinden, welche zusammen mindestens 51% der
Geni&indebeiträge gemäss Art. 54 zu leisten haben,
zustiinmen.

2 Ein Referenduii) (Art, lo a} ist- gültig, wenn
6 Verbandsgemeinden ihre Zustimmung geben.

Re ferendum
Grurcdsatz

Art.. 10 1 Die Geffleinderäte kö^nnen verlangen,
dass Beschlüsse der AbgeardRe.tsnv&rsammlung
(Art. 15 a) den Verbancjsgemeinden zum Beschlu-ss
·unt.erbreit.et werden.

z Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage seit der
Mittexlung an die Verbandsgemeinden.

Bekanntmach ling Art. 11 1 Der Sekret&r teilt Beschlüsse geiaäss
Art,1& a den Verbandsgemeinden eingeschFieben mit.

2 Die Mitte t lung enthalt:
den Beschluss
den Hinweis auf djie Referendurosmöglichkeit
a ie Referendumsfrist

- äie Einreiehungsstelle

Zust&näekommen Art__J2 l Die Gemeinderäte von mindestens 6 Ver-
bandsgemeinden bringen das Referenduro zustande,

2 Das Begehren wird dem Sekretär eingeretcht.



4

2_. 2 Abßeo.rdnetenveFsammTun&

Zu s amroense tzun g

Verbot der
Stellvertrs'tyng

Art__ll 1 Jede Verbandsgeroeinde schickt mln-
dest.ens einen Abgeordrieten. &emeinden, deren. B6i~
tragspf lieht (gema.&s Anhang 4 ) 5% übersteigt, haben
Anrecht, pro angebrochene 10% Beitrags^pf licht je
einen weitem Abgeordneten zu delegieren.

2 Regeln die Verbandsgemeinden die Zuständigkeit
nic'ht anders, wählt der Getneihderat die Abgeord-
n e left.

Art. 14 Stellvert.petung ist unzulässig .

Befugnisse Art. 15 Die Aügeopdnetenversammlung bescllliesst
a) unter Vorbehalt des fakultativen Referendums;

- neue Ausgaben von mehr als Fr. l'000'OÖG.--
- den Voranschlag und die Gemeindebeiträge
~ alle Stellen i welche die Ausgabenkompetenz des

Vorstandes überschreiten und den Besoldungs*-
rahmen

- Reglemente, wenn die Verbandsaufgaben nicht
ändern (Art. 6)

b) abschliessend:
~ neue Ausgaben von mehr als Fr. 200 000.—

bis Fr. l'000'000.--
die Jahre srechnung

c; Anträge an die Verbändsgeineinden zu den
Geschäften nach Art. 6

d} Erlass und Abänderung von Vä.sserbauplänen

Kahlen Art. 16 Die Abgeordnetenversamnilung wähl t:
Präsideriten des Vorstandes
Vizepräsidenten des Vürstandes

amtieren zugleich als pFäsideriT. res.p
der Abgeordnetenversamm.lung

a)
b)

äen
den
Beide
Vizepräsident

e ) die übrigen Mtt.gl i eder des Vorstandes nach
Anhören der Einwohnergenieinderäte (Art. l 9 Abs .2 )

d) die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission.
e) den SekretäF
f) den Kassier
g) den Schwellenmeister
h) die Mitglieder der ständisen Kommissionen, so-

weit dies in Anhang 2 Vorgesehen ist.

Seki-eta.r unä Kassier im Vollamt. gehören dem Vor-
stand nicht an.
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Ausgaben und
Nachkredi-te

\

Wi ed:e ElY®hren:de
Ausgaben

Art^._JLl I Uin die Zustfindigkeit zu bestimfflen
werden den Ausgaben gleichgestellt:
- Bürgschaftsverpflichtungen und ähniiche

Sicherheitsleist.ungen
- Rephtsgeschäfte über Eigentum und beschränkte

c1-'nrtliche Rechte an Grundstücken
- Anlagen in Immobilien

finanzielle Beteiligung an Unternehinungeni
gemeinnützigen Werken und dergleichen

- Gewährung von Darleheni die nicht sichere
Anlagen daFst.ellen

- Anheben oder Beilegen von Prozessen oder deren
Übertragung an ein Schiedsgerichfc.
Massgebend ist der Streitwert.

2 Das für einen Nachkredit zuständige Organ
bestimmt sich, indem der ursprünglich.e Kredit und
der Nachkredit zu einem Gesamtkredit zusammen-
gerechnet werden. Den NachkTedit beschliesst das-
jenige Organ, welches für den Gesamtkredit aus-
gabenberechtigt ist.

3 Beträgt der Na.chkredit weniger als 10% des
ursprüngliclien Kredi-teSt beschliesst ihn immer
der Vorstand.

Art. 18 Die Ausgabenbefugnis ist für wieder-
kehrende Ausgaben lOmal kleiner als für einmalige

2.3 yorstAnd

Vorstand Art. 19 l Der Vprstand besteht jnit sein&m
Pra-sidenten aus 7 Mitgliedern. Er setzt sich wie
föl g t zu samroeß:
- Gemeinde WattenKil: zwei Mitglieder

(in der Regel Präsident + ein weiteres KitgiiedS
Die Gemeinden Blumenstein, Forst, Rüti und
Rüeggisberg je ein Mitglied

- die Gemeinden Burgistein, Gurzelen und Längen-
buhl zusammen ein Mitglied (in der Regel im
Turous einer Am'fc.szeit)

2 Die Atntsdauex- betragt. 4 Jahre. Sie beginnt
am l. Januar und endet aia 31. Dezejnber. Jedes
Mitglied ist unbeschrankt wiederwählbar.

Be f u gn i s se Art. 2Q i Dem Vorstand stehen alle Befugnisse
die nicht durch Vorschriften des Verbandes,
Kantons oder des Bundes ej.nem ändern Qrgan

zu,
des

zugewiesen sind.

2 Er beschliesst gebundene Aüsgafaen abschliessend.

3 Der Vorstand beschliesst neue Ausga.ben bis
Fr. 20O'O00.—
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Art. 21 1 Der Präsident. und der Sekretär unter-
schreib&n gemeinsam für den Verba.nd ,

2 Ist der PräsideBit, verhihdert, unt.ersehr&iM äer
Vizepräsident.. Ist der Sekretär verhindert, unfar-
sehreibt der Kassier oder ein Vorstandsmitg.Lieä.

3 Ini ZahlungsveTkehr unterschreibt aßstelle des
SekTetärs deT Kassier, Ist der Kassier verhindeFti
unterschF&ibt der Sekretär oder ein Vorstands-
mitglied.

4 Das zuständige Oicgan regelt die ünteFsclirift.s-
bereehtigung von ständigen Kommissionen in Anhang 2.
Es regelt die Unterschriftsberechtigung von Spezial-
komm i ss tönen im Elnsetzungsbeschluss.

Anweisungs-
befugnis

Art. 22 x Der Kassier darf eine Rechnung be-
zahl en i •wenn
- der Schwellenmeister sie visiert (als richtig

bescheinigt) und der Präsident sie zur Zahlung
angewiesen hat.

Sitzung Art. 23 z Der Präsident lädt die Vorstands-
mitglieder zur Sitzung ein.

2 Drei Mitglieder können''i'hn hieräu beauftragen.
Die Sitzung muss innert zehn Tagen stattfinden.

3 Der Schwellenmeister und der Aintsschwellen-
meister nehmen an den Sitzungen mit beratender
Stinime teil. Nach Bedarf können weitere Fachleute
be i gezogen werden.

Einberufung Art^24 l Der Präsident teilt Ort, Zeit und
Traktanäeh der Sitzung wenigsteris fünf Tage vor-
her schriftlich mit.

2 Ist ein Beschluss nicht aufschiebbar, darf
von Absatz l abgewichen werden.

Traktanden Art, 25 1 Der Vorstand darf nur tr&ktaridierte
Geschäfte endgültig beschliessen.

2 Er darf nicht traktandierte Geschäfte ab-
schliessend behandeln, wenn alle anvesenden
Mitglieder einverstanden sind.
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Verfahren und
Ausst.and

^t, 26 1 Bie VerfahrensvQrschrxften
(Art.39ff} für die Abgeordnetenversaminlung
gelten siringemäss.

2 Die Vorstandsmitglieder sind ausstands-
pflichtig.

3 Jedes Mitglied kann verlangen, dass geheim
abgestimrat wird.

4 Der Vorstand darf beschliessen, wenn die
Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.

Protokoll Art. 27 1 Vorstandsprotokolle sind nicht
öffentlich.

2 Das Protokoll der VoFst.andssitzung wird um-
gehend den Mitgliedern zugestellt. Es enthält
die Namen der Ausstandspflichtigen und den Aus-
standsgrund. Im übrigen gilt Art. 38 sinngemäss.

2.4 Stand i e e Ko mm i ss i one n

S'fcänd.i.ge
Kommissionen

Art. 28 1 Die ständigen Koaimissionen sind vor-
beTatende Organe und stellen dem Vorstand Antrag.
Ab'weichende Vorschriften des übergeordneten
R.eeht.s bleiben vorbehalten.

2 Die ständigen Kommissionen konstiCuieren sich
selbst,.

3 Die für den Vorst.and aufgest.ellten Vorschrif-
ten gelten sinngemäss.

11 Dieses Reglement zählt in Anhang 2 die stän-
digen KomMlssionen auf und regelt Ihre Über- und
Unterordnung,

2 .4.1 RGchnunsspru t'unsskoBUD;

Rechnungsprüfungs- Art. 29 1 Die Rechnungsprüfungskommission be-
kommission steht aus 2 Mitgliedern.

2 Das Gesetz und die Verordnung über den Finänz-
haushält der Gemeinden uroschreiben ihre Aufgaben.

Aufsiehtss.tel 1 e
Datenschutz

Art. 30 1 Die Rechnungsprüfungskommlssj.on ist
Aufsichtsstelle für Datenschutz gemäss Art. 33
des Datenschutzgesetzes.

2 Einmal jährlich erstattet sie der Abgeordneten-
Versammlung Bericht (Revisionsbericht).
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2.5 Spe zi alkomrai ss i onen

Einsetzung Art. 31 l Dj.e Abgeördnet.enversammlung oder der
Vorstand können Spezialkommissionen einsetzen.
Bestimmungen über die Unvereinbarkeit und über"
die Ausstandspflicht gelten auch für Spezial-
kommissionen.

Befugnisse 2 Spezialkommisslonen können Geschäfte vor-
beTeiten, begut.achten oder überwachen.

3 Die ÄbgeoTdnetenversammlung odeE der Vörstanä
können sie erinäeht.igen, über beschtossene Ausga-
ben zu verfügeii oder besfcs.minte Reehtsgeschäfte
a.bzuschliessen. Weitere Befugnisse stehen ihnen
nicht zu.

•' Artikel 21 Absatz 4 regelt die ünxerschriften-
be recht!gu ng.

2.6 Beamte

Be am te Art. 32 1 Beamte werden auf eine Amtsdauer von
vier Jahren gewählt.

2 Der Vorstand erlässt für jeden Beamten ein
Pflicntenheft.

3 Der Beamte ist spätestens 6 Monate vor Ablauf
seiner Amtsdauer zu benachrichtigen, wenn seine
Wiederwahl fraglich ist.

4 Das für kantonale Beamte anwendbare Recht gilt
soweit der Verband keine besDnder-n Vorschriften
er lasst.

Aufzählung Art. 33 Der Anhang 3 dieses Reglementes nennt die
Beamten und regelt ihre Über- und Unterordnung. Der
Besoldungsrahmen ist im Pepsonalreglement festgelegt.

2.7 AngK stellte

Angestellte Art. 34 } Der VoFStand schliesst mit Angestell-
ten einen schriftlichen Arbeit.svertrag nach OR ab.

2 Er regelt die Entlohnung im Vertrag nach den
Bestimmungen des Personalreglement.s .

Verantvortlichkeit Art. So 1 Die disziplinarische und vermögensrecht-
liche Verantwortlichkeit sind im Gemeindegesetz
geregelt.

2 Der Vorstand ist Disziplinarbehörde.
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3. ALLGEKEINE BESTIMMUNGEN

Wäblbarke:lt Art. 36 Wähl bar sind:
die Verbandsbehörden, die in den Verbands-in

gerne inden Stimmberechtigten
- als Beamte alle mündigen Schweizer
- in die SpezialkomTnissionen alle urteilsfähigen

Personen.

Unvere inbaFkelt Art. 37 x VorstandsmitgliedeT dürfen nicht
Abgeordnete sein.

2 Ein vollarotlieher Beamter darf der ihm un-
Biittelbar übergeordneten Behörde nicht angehören.

3 Vervandte und Verschwägerte (Art. 12 Abs. l
GenieindegeEetz) dürfen nicht gleichzeitig
- der gleichen Behörde angehören

solche Stellen des Verbandes bekleiden, von
denen die eine der ändern unmittelbar über-
g.eordnet ist.

Protokoll AM. 38 } Der Sekretär fühi't. das Protokoll
bei Vorst.ands- und Äbgeordnetensitzungen.

2 Das Protokoll der Abgeoränel.en'versammlung
wirä der nächsten Einladung beigelegt; und ist,
off entlieh.

3 Das Protokoll enthält;
- Ort und Datura der Sitzung

Name des Präsidenten und des Sekretärs
Zahl der anwesenden Behördemitglieder

- Reihenfolge der Traktanden
- Anträge
- angewandte Abstimmungs- und Wahlverfahren

Beschlüsse und Wahlergebnisse
— Rügen nach Art. 35 der Gemeindeverordnung

Zusamnienfassung der Beratung
U&'fce rsehr i ften

4 Die Abgeordnetenversammlung bezw. der
Vorstand geneh&igen die entsprechenden
Protokolle.



4. VERFAHREN

tfl.

4 . l Alleeioeines

Abgeordneten-
versaramlung

Einberufung

Art. 39 ^ üer Vorstand lädt, die Abgeordneten
zur VeFsaaiBlyng ein.

im ersten HalbjahF, UHI die Reeh.nung, den Vor-
anschlag sowie die Gemeindebeiträge zu be-
schi lessen.
innert 39 Tagen, wen& ac±it Abgeordnete dies
s'cbri ftlicb v.erl&ngeR.

2 S:er Vors.t.and .fcan::n: zu lw:eAteF:en Versammlün.g.en
einladen,

Ar^fc. 40 1 Der Vorst-and gibt Eien Abgeordneten OrT.
Zeit und Traktanci«n der AbgeGränet.enversammlung
wenigstens 14 Tage vorher sehriftlieh bekannt.

2 In dringenden Fällen kann diese Frist bis auf
5 Tage verkürzt, we r.d en.

I

Trak'tanden Art. 4l 1 Die Abgeordnetenversammiung darf nur
trakt.andierte Geschäft.e endgültig beschliesseßt

2 Sie beschliesst, ob nicht traktandierte Ge-
schäf.te für eine nächste Abgeorfdneienversammluns
t Oaklandicrt werden sollen.

3 Zehn der Abgeordneten können veFiangen, dass
der Vorstand ein Geschäft traktandiert.

Fehler Art,_,_42 1 Stellt ein Abgeordneter v'erfahrens-
fehler fest-, bat er den Präsidenten sofort auf
diese hi zuweisen.

2 UnteFlässt er cen Kin'i.-eis, verliert, er das Be-
schwerderecht {Aft. 35 •3effieinde\-ei''oränung ; ,

Eröffnung Art. 43 Der Präsident
eröffnet die Versammlung
veranlasst die Wahl der St.i.rnmenz&hler
lasst die Anzahl der AbgeQrdnet.en feststellen

- gibt Gelegenheit, die Reihenfolge der Traktan-
den zu ändern.

Beratung Art. 44 a Die Abgeordneten dürfen sich Zum Ge-
sehaft aussern und Anträge stellen. Der Präsident
erteilt ihnen das Wort,
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z Die' Ve r sammiung k.ann räie Bede zeit unä die
Zähl der 'SusseTungen be seb ranke n .

3 Der Präsident klärt näeft uriklaFen Äusserungen
ab, ob der Abg&opdnete eitlen Antrag stellt.

Sen 1 us s d fr?
Ber&tURg

A r X. 45 1 Die Abgeordneten können beantragen,
die Beratung zu schliessen.

2 Der Präsident lässt über einen solchen Antrag
sofort abstimmen.

3 Kimmt die Versammlung den Antrag an, h ab err
einzig noch
- die Abgeordneten, die sich vor deffi Antrag ge-

meldet haben
die Sprecher der vorberatenden Behörden

- die Ant rag stelle r
das Wort

BeschlusEfähigkeit Art. 46 '•• Die Abgeordnetenversammlung ist be-
schlussfähig, v»enn die Mehrheit der Abgeordneten
&:nwssend ist .

2 Kann eine Abgeordnetenversainmlung mangels Be-
sehlussfiihigkeit nicht durchgeführt werden, so
ist durch den Vorstand eine weitere Versc.mmlung
einzuberufen> welche ohne Rücksicht, auf die Zahl
der anwesenden Abgeordneten uls besehLussfshig fi;.t

.•Li^—AbstimrounK über Sachgeschäfte und Wahlen

Abstin'.mung'en
und Wahlen

A r t. 47 Gemäss den geltenden Bestimmungeri der
Sitzsemeinde Wattenwil.

5. FINANZIELLES

Rechnung s füh rung

Finanzplanurig

^rr. , -l $, I Rechnungsjahr ist aas Kalenderjahr.•^

2 Der Kassier legt die Rechnung bis am 31. März
dem A'erstand vor.

3 Der Vorstand erstellt einen Finanzplan im Sinne
von Artikel 17 und 18 der Verordnung über den Fi-
nanzhayshalt der Gemeinden.

•' Der Vorstand informiert die GemeiRderäte der
Verbandsgemexnden über die Ergebnisse der Finans-
Planung bis Mitte Jahr.

Mit t.e Ibe &ch at fun g Art^ 49 Der Vorst&nd beschafft sich die zur Er-
fullung seiner Aufgaben erforderlichen Geldmittel
el u re h ;
~ Beiträge •>'on Bund und Kanton
~ Beiträge und Zahlungen Dritter
~ Beiträge der Verbandsgemeinden
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Ent.na.hmen aus S&hwe^LIenfonds
Ertrag aus dem Vermögen
Fremdmittel durch Aufnahme von Krediten und
Da.rlehen
Gruntieigentümerbeif.räg«

Grundeigentümer-
be i trage

Art. 50 1 Der Wasserbauverband kann von Grund-
und Werkseigentümern sowie BaurechtsinhabeFn Grund-
eigent.umerbeit.rage erheben, welche aus Wäs&erbau--
massnahmen im Sinrve von Ar'tikel 7 WBG ein&n beson-
de,rn VoTteil ziehen,

2 Als besonderer Vorteil gilt namentlich der
Schutz des Grundstüeks selbst und der zu ihm füh-
renden Erschliessungsanlagen vor der Gefahr des
Wassers (Art. 4l Abs. 2 WBG).

3 Die Grundeigentümerbeiträge können an die Ko-
sten der Planung, des aktiven HochwassersGhutzes
und des Erwerbs dinglicher Rechte erhoben werden.

Grund e i g ent ü me r-
a n teile

Art. 53 1 Dem Grund- und Werkeigentümer sowie
Baurechfsj.nhaber werden höchstens 80% der
Kosten gemäss Art. oO Abs. 3 hie vor belastet.

2 Wo es durGh das besond'ere Thter'esse begründet
ist, können vom Grund- und Werkseigentümer sowie
BaureGhtsinhaber Grundeigentümerbeiträge in der
Höhe von 100% der Kosten gemäss Art. 50 Abs. 3
hievor erhoben werden.

Beinessiings—
kr i Ler i en

Art. 52 J Die Bemessi.ingskriterien zur Festset-
zung der einzelnen Grundelgentümerbei T-räge rich-
ten sich nach dem amtlichen Wert, der Anstosslänge,
der Fläche, den topographischen Verhältnissen, der
Distanz zum Gewässer oder nach ändern sachlichen
Kriterien.

2 Wo ein amtlicher Wert fehlt, ist ein entsprech-
ender Schätzungswert einzusetzen.

Anwenäung des
Grunae igentümep-
bei trag sde kretes

Art. 53 Im übrigen ist das Dekret über die Bei-
trage der Grundeigentümer an Erschliessungsanlagen
und an weitere öffentliche Werke und Massnahmen
sinngemäss anwendbar ( GrundeigentÜTnerbeitragsdekre t
/ GBD vom 12. Februar 1985),
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Gerne indebe i trag e Art. 54 1 Bie Verbandsgemeinäen bezahlen den
AufwaTidübersobuss nach folgenden Kriterien:
d) uRverandeFliehe Werte:
~ 5% aufgrund der Fläche des iro übersichtspian

liegenden Geroe.i.ttdegebietes. (Anhang l)
- 30% aufgruhd der U.f&ranstosslänge der Gürbe.
- 10% aufgrund der Lsrige der im Gemelndegebiet

liegendeji Seitenbäehe gemäss übersichtsplan.
b) veränderliche Werte:

10% aufgrund der absoluten Steuerkraft ( im
Durchschnitt dreier Jahre)

- 45% aufgrund der nach Zonenplan ausgeschie-
denen Bauzonenfläcbe ta Übersichtsplan.

2 Der Vorstand ermittelt die Verhältniszahlen
für die Beiträge der Verbandsgeineinden alle vier
Jahre neu.
Der VeFteilsehlüssel ist dem Reglement als
Anh a n g 4 be i ge legt.

4 Der Vorstand berechnet die Verhältniszahlen
bei Übernahae zusätzlicher Gewässer ebenfalls neu.

Schwel.lenfonds Art. ,55 l Aus den Beiträgen der Gemeinden wird
nach Möglich'keit-ein Vermögeri gea.ufnet (Schwel-
lenf^o.nds) «

£ •:.^

2 Die obere Limite des Schwellenfohcäs darf
Fr. l'000'000.— nicht überschreiten.

Zahlungsmodus AFt. 56 1 Der Kassier stej.it den Verbandsge-
meinden bis Mitte Jahr für 80% des Voransehlags
Rechnung für die Gemeindebeiträge.

2 Der Kassier rechnet die Beiträge ab, nachdem
die Abgecrdnefcenversammlting die J&hr&srechnung
genehraigt hat.

Haftung Art. 57 1 Für die Verbandsschulden haftet das
Verb&ndsvermögen.

2 Bei Auflösung des Verbandes haften die Ver-
bandsgemeinden nach Art. 147 Abs. 2 des Gemeinde-
ge setze s.
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Art. 58 I Der Varbäncl kann weAtere GemeJLnden
a-ufnetiinen.

2 Das zystandige Organ passt das Reglement den
npu^n Versaltnissen an.

3 Es legt eine all fall ige Einkaufssumme in den
Scbwellenfonds ia &i^ier übe pgangsbe Stimmung fest.

Austritt Art. 39 Für Austritt; und Auflösung gelten
Art. 144 bis 147 des ßeaieindegesetzes.

Vermögens- bzw,
Schuldenübersehüss

Art. 60 E^ln VerTOÖgens- oder Schuldenüberschuss
bei Auflösung des Verbandes wird gleich vert.ei.Lt
wie der letzte Gemelndebeitrag.

6.WAS S ERBAU

Anstösser
(Art. 13 WBG

Meldepflicht

Bauien und
Anlagen Dritter

Art. 61 1 DerAnstösser eines Gewa.ssers muss
dulden, dass Dritte sein Grundstück betreten,
befahren oder sonstwie benutzen, um am Gewässer
Unterhalt, Wasserbau oder Kontrollen vorzunehmen.

2 Auf die Interessen des Anstossers ist Rück-
sieht zu nehmen. Er ist rechtzeitig zu infor-
m i ere n.

3 Wird Schaden angerichtet) so haften der Was-
serbaupflichtige und der Erfüllungspflichtige so-
lid&riseh für eine allfällige Entschädigung. Sie
können auch den ursprünglichen Zustand Kiederher-
stellen.

Art. 62 Die Anstösser melden der Gemeinde oder
dem Gerneindeverband und diese der Aufsichtsbehör-
de und dem Regierungsstatth&lter neue Gefahren-
herde und Schäden an Gewässern, sobald sie davon
Kenntnis erhalten (Art, 44 Abs. 2 WBG sinngemäss!.

Art, 63 i Bauten und Anlagen Dritzer, wie Brük-
ken, Mauern und Werkleitungen sowie die not.wendigen
Vorkehren im, am, unter oder über dem Gewässer zum
Schütze dieser Werke, bedürfen einer Wasserbaupoli-
zeibewilligung gemäss geltender Wasserbaugesetz-
gebung. Weitere Bewilligungen bleiben vorbeha.Iten.

2 Die Sauarbeiten haben In Absprache mit dem Ge-
meindeverband zu erfolgen. Die Kosten geben zula-
sten des Werkeigentümers,

2 Der Werkeigentümer besoTgt den unterhalt der
Werke in Absprache mit dem Gemeindeverband. Er
trägt, die Kosten des Unterhalts.

4 Die durch das Werk bedi.ngten Mehraufvendungen
für den GewässerunteFhalt und Wasserbau trägt der
Werke i gent ümc r,
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Stäat.seigener
Wasserbau

Art.. 'S4 1 Wo die Staatsstrasse (einschliesslich
Forstst.rassen, Brücken» Wege, Gehwege 1 Radwege
im Etgentum des St&atesj unmittelbar am Gewässer
11 c,st oder es überquert) trägt der Staat die Was-
serbau^flicht. (Art.9 Afas.3 WBG)

2 Bern Staat obtäegt die Pflicht., den GewässeF-
Unterhalt unci Wasserbau am strassenseitigen Ufer
wahrzunehinen.

3 Der Staat trägt in der Regel die Hälfte der
Kosten der gewässerbedängt.en Quex'bäuten.

7. ÜBERGANGS- UND SCHLÜSSBESTIMMUNGEN

Inkr&fttret:en A£:IL^_ .6::5 1 Dieses Reglement tritt mit der
Genehmigung durch die Baudirektion auf den
1.1.1994 in Kraft.

N0^ Q
^ ^

^^
^ s

• rfH

<5's ^^
», <?--

^. <?
% f?^. fc^tfno

G e n e h m i g t
BERN, den...,,,? 5. APR. 13^
BAU-^VERKEHRS. UND ENERGIE-'
DIREKTION DES K^TO^S BERN
Die DirektOfin:
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Genehmigung durch die Ve rba.nd s gemeinden

So beraten und ohn& Aenderungen bescfaicssen an äen Gemeindeversäiiun-
lungen der kü.nftigen Verbandsgeffleinden; insbesondere der Sitzge-
meinde Wattenwil

Wattenwil, 29, November 1993

$^RQ »•»

</:?< ^0 ^
<^ 'W m^ FE;$ m !•; 0.>- s;^ -'u

\ i
/*

Namens der Gemeindeversammlung
Der Präsident: Der Sekretär:

c?,
r- ^^ 'iciiui^^

ö

\t^s^./
Auflagebescheinigung

Aufgrund der schriftlich vorXiegenden Aufiagebescheinigungen und
Versanunlungsbeschlüsse ist das Reglement in allen Verbandsgemeinden
wie folgt genehmigt worden:

Blumenstein

Burgistein

Farst

Gur z el en

Längenbühl

Rüeggisberg

Rüti bei Riggisberg

Wattenwil

Gerne inäeversainmlung vom 15. November 1993

Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 1993

Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 1993

Gemeindeversammlung vom 29. November 19 S 3

Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 1993

Gemeindeversamjnlung vom 11. Dezember 1993

Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 1993

Gemeindeversammlung vom 29. November 1993

In allen Verbandsgemeinden lag das Reglement 20 Tage vor und nach
dem Beschluss der Stimmberechtigten auf.

Niemand hat Einspräche erhoben.

Wattenwil, 20. Januar 1994

Für die Gesamtbescheinlgung gemäss Art. 10 Gemeindeverordnung vom
30.11.1977:

Der Gemeindeschrelber von Wattenwil:
, ^.^ ^•' "•> ^ -^

^||)| ^^^ '^(AAM-
* •

:^-1
€?^t^

/" ö



ANHANG l

dl.

Z: XJ. XXI

0 3- g St. Il JL S St -t. i <3>n s x*e g; l e? ra e- rx •t

1SV^:s£sesx*1b>s(.T-]L'v<ex*to.a-ncle;^^ Obei-x'e- GrTLix'-'fcxs-

tJb<2:x*S3-c;Ia.-t s]?» 1 a.n

Übersichtsplan Der Anhang l beinhaltet den Übersichtsplän
im Massstab l:10'000 vom 07.08.1993. Dieser
sle.igt:
- die Fläche, die der WasseFbauverband Obere

GÜFbe urospannt i früheres Katasterbebiet)
die Grenzen und Flächenanteile der Verbands—
gemeinden . - . ^ ..
die Gewässernamen
die Gewässerstrecken, für welche der Wasser-
bauverband Obere Gürbe, nach Absprache mit den
Verbandsgemeinden, zuständig ist

Far die restlichen Gewässerabschnitte sind die
einzelnen Gejneinden auständig.



ANHANG 2

de s

z: XA.m

0 X-g; SLTX 3L S SL •t ± 0 n S X- ^ S l e ii]t<s rx "t-

V?SL^;se!;x-l3.St..x-i.-^re:i-fe>.a.x:ii.<de?!S Ofoe-x-e^ Cr-tAx-"fc>e

S-t.ei.ncä i-ge^ IConatrud-s s l. o nen

Ständige
Koicmissionen

Re chnun g s prü f u n g s komm i ss ion
(Sie ist zur Zeit der Verbandsgründung
einzige ständige Kommission)

die

Ihr obliegf - im gesetzlichen Rahmen - über-
1-,-achung und Kontrolle der Buchführung und
der Jahresrechnung. Dabei kann der Leitfaden
für Rechnungsrevision, herausgegeben von der
Direktion der Gemeinden'des KantOTis Bern, gute
D ji e n.s t e leisten.

Einmal jährlich erstattet die Rechnungsprü-
fungskommission Bericht an den Vorstand zhd.
der Abgeordnetenversammlung.



A N H A N G 3

z; ui. nx

Ox-ga.niäL s a. t^ a-o-rxss x-<ssl ^no.en-fc:.

des s. Wa-s sscsx-bst.-u.'vetOC'tosLrxcle-s Ol=>^x*e^ C3u.x*to<&

V^ x- to a.n. d. s fc> e a.in.-t. «s

Ve r ba-nd s.be amt e Verbandsbeamte sind:

a} der Sekretär
bl der: Kassier
G} der Schwe11 e nme I s t.e r

(, :n e b e namt 11 c/i)
(nebenamtlieh}
( VQ.ll&mtljich)

.*•:. .— ..^

Für jeden Beamten existiert ein genehmigtes
Pflichtenheft. Es regelt Über- und Unterordnug
und umschreibt äie Aufgaben und Pflichten des
Beamten aüsführli&h.

Beamfe im Nebenamt können in den Vorstand ge-
wählt werden, müssen diesem Organ aber nicht
angehören,



A N H A ^ G 4

ca. e- s.

•Z.X3LTXS.

:Ox*gQ-n i s a. ^- A-<=>rs.sx-e^l e-:xne;n-t.
W e>- ss ^s e& as* b s^. •ui "v" «s i? to Q.XA ca. ^ ss 013> e; x* e Gr TLI 3e* to ^

Ko :s ±-os rx's^'^ lx"t-'e; 3. l s c; Irxl ü. s is ei-1

Kostenverteil-
Schlüsse:!

Der 'b.ostenveFteilschlüssel vird periodisch (alle
vier Jahre) &n§epasst. Veränderte Wass:erbauaufgß-
ben (neu auf genommene oder aus deF Wasserbaupflicht
gest.riehene Gewässer, Änderung der Perimeterfl&.che !
bevtirken eine sefortige Anpassiing. Der Vorstand ist
\'erantwortliGh, dass der aktuelle Ko'stenvert.eil-
Schlüssel angewendet vird.
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